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Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit 
 

 
 
 
Verantwortlichkeiten des Angehörigen der Feuerwehr (AdF) für die 
Ausübung der „Feuerwache“ 
 
Stand 01.01.2009  
 
Richtlinien „Feuerwache“ für alle AdF 
 

1) Rechtsgrundlage 

2) Organisation 

3) Notwendigkeit von Feuerwachen 

4) Aufgaben der Feuerwache 

5) Anforderungen an Gebäude  

6) Gültigkeit 

7) Anhang  Integrierende Bestimmungen: 

Merkblatt Feuerwachen 
Der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) Auch zu finden unter:  
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5332&Lang=de 

 
Feste / Anlässe / Veranstaltungen - Merkblatt des AGV. Auch zu finden unter: 

 http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5339&Lang=de 
 

Dekorationen - Merkblatt des AGV. Auch zu finden unter: 
 http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5338&Lang=de 

 

http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5332&Lang=de
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5339&Lang=de
http://srv6b.picturepark.com/UI/index.cfm?K=24&Action=getPDF&ID=5338&Lang=de
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1. Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage ist im Anhang „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV festgelegt. Des Weiteren gel-
ten: 
 
- Der Einsatzkostentarif der Gemeinden Oberlunkhofen und Jonen für die Feuerwehr, § 3  
 
2. Organisation 
Die Organisation ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben. 
- Der Gemeinderat bestimmt bei welchen Veranstaltungen Feuerwachen zu organisieren sind. 
- Der Feuerwachekoordinator disponiert die Mannschaft nach Bedarf. Die Organisation der Feuerwache 

ist  Sache des Verantwortlichen für die Feuerwache. Er instruiert die Angehörigen der Feuerwehr (AdF) 
über ihre Pflicht. 

- Der Veranstalter hat die Feuerwache auf seine Kosten angemessen zu verpflegen. Es sind nur alkohol-
freie Getränke abzugeben. 

Ausrüstung:  
- Tenue Brandschutz leicht, oder Ausgehuniform. Helm, Brandschutzjacke und Gurt sind in der Nähe de-

poniert.  
 
3. Notwendigkeit von Feuerwachen 
Die Notwendigkeit ist im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben. 
- Feuerwachen sind immer zu organisieren für Veranstaltungen in: 

a) Dekorierten oder sonst brandgefährlich veränderten Räumen (z. B. Fasnachts- oder Mas-
kenbälle, Ausstellungen usw.); 

b) Räumen mit einer Bühne von mehr als 150 m2 
 
4. Aufgabe der Feuerwache 
Die Aufgaben sind im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben. Diese sind durch die AdF für 
Feuerwache unbedingt zu lesen und zu befolgen. Sie beinhalten im Wesentlichen folgendes: 
- Freihalten der Notausgänge, der Feuerwehrzufahrten und der Fluchtwege. 
- Falschparkierer sind auszurufen und wegzuweisen. Wenn nötig Polizei avisieren.  
- Die Feuerwache darf vom Veranstalter nicht für andere Aufgaben beigezogen werden.  
- Alkoholkonsum ist im Dienst sowie in Brandschutzbekleidung nicht gestattet. Der Verantwortliche kann 

eine Ausnahme bewilligen, die Konsumation muss sich innerhalb vernünftiger Grenzen bewegen und 
nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. 

- Die beauftragten AdF sind über ihre Dienstpflicht durch den Verantwortlichen zu instruieren, 
- Jeder kennt den Ort von wo Durchsagen getätigt werden könnten. (Musik, DJ, Megaphon) 
- halten sich grundsätzlich nur an dem ihnen zugeteilten Ort mit gutem Überblick auf, 
- kontrollieren periodisch alle Notausgänge und machen auf allfällige Gefahren, wie Feuer- bzw. Rauch-

verbot aufmerksam. 
- stellen wenn nötig Löschmaterial bereit und instruieren das Personal über dessen Standort und Verwen-

dung.  
- Der Arbeitsschluss darf erst nach Abmeldung bei Verantwortlichen erfolgen.  
- Die Notfallorganisation ist bekannt:  (Alarmierung, Fluchtwege, Löschposten, Einweisung) 
 
Notfallorganisation 
 
1. Alarmieren  via Telefon oder Natel  Tel 118, 117, 144, 145, 1414 
 
2. Retten   Evakuation oder Rettung, Handlampen, Megaphon 
 
3. Löschen   Handfeuerlöscher, Löschposten, Einweisen der Feuerwehr 
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5. Anforderungen an Gebäude 
Die Anforderungen sind im „Merkblatt Feuerwachen“ des AGV umschrieben. Des Weiteren sind fol-
gende Punkte strikte einzuhalten: 
- Alle Notausgänge müssen immer offen oder mit nur einer Handbewegung zu öffnen sein. 
- Nasslöschposten sowie Feuerlöscher müssen frei zugänglich sein.  
- Die Notbeleuchtung muss intakt und Nothandlampen für eine Evakuation müssen vorhanden sein. 
- Verbandsmaterial und nötigenfalls ein Sanitätszimmer muss bereitgestellt sein. 
- Bei besonderen Anlässen muss vorsorglich der Samariterverein aufgeboten werden. 
 
6. Inkrafttreten 
Diese Weisungen treten auf den 1. Januar 2009 in Kraft und ersetzen diejenigen vom Januar 2006.  
Das Feuerwehrkommando Oberlunkhofen-Jonen 
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7. Anhang: 
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